
 

Häufig gestellte Fragen Nr.: 14.02 

 

_______________ ___________ 
Stand: 11.01.2007 Seite 1 von 1 

Thema: 
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen 

 

Fragestellung: 
Welche Einzahlungen sind unter den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen gem. § 14 

Nr. 2 GemHVO zu erfassen? 

 

Lösungsansatz: 
Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen umfassen die Posten des § 3 Abs. 1 GemHVO: 

Nr. 10 „Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit“ 

Nr. 19 „Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen“ 

Nr. 23 „außerordentliche Einzahlungen“ 
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